
523, Bundesgesetz, mit dem das Qualitätsklassengesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Dm, Qualitätsklassengesetz, BGB!. Nr.161/1967, zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBL 
Nr. 904/1993, wird wie folgt geandert: 

l. § 1 Abs. 4 •md 5 {uu/eu, 

,,(4) Unbeschadet Abs. 3 gelten die in der Anlage unte1 den KN-Codes 0201, 0202, 0203 und 0204 
angeführten landwirtschaftlichen Erzeugnisse (Fleisch von Rindern, Schweinen, Schafen oder Ziegen) 
mit der Schlachtung der Tiere in einem Schlachtbetrieb als in Verkehr gebracht. 

(5) Qualitätsnormen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
1. Vorschriften über die Beschaffenheit, Größenstufe, Verpackung und Kennzeichnung landwirt• 

schaftlicher Erzeugnisse und 
2. die Verordnungen des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften tiber 

OualitJt3rtönnca, Ila.üdcbkla33C.ll, Vukaufa· odc1 Vcmuuktung~uurmc;n für lam.lwirt3c;haftliA 
ehe Erzeugnisse," 

2. In §2 Abs. 1 wird die Wortfolge „Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
schutz" ersetzt durch „Bundesminister für Gesundheit und K:onsumentenscbutz". 

3. §2 Abs. 2 lauter: 

,,(2) Vor Erlassung einer Verordnung im Sinne des Abs. l sind die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs, die Wirtschaftskammer Österreich und die Bundeskammer 
ttir Arbeiter und Angestellte zu hören." 

4. Nach §2 wird folgender §2a eingefügt: 

.,§ 2a. Soweit es die Erreichung der in§ 2 Abs. 1 genannten Ziele zur Forderung des lauteren Wett~ 
bewerbs erfordert, hat der Bundesminister für Land- und forstwirtschaft durch auf Grund des§ 2 erlas­
oene Verordnvng vorzu:;,;:hr,;:iben, 

1. daß in Rechnungen, Lieferscheinen oder sonstigen Transportbegleitpapieren, ausgenommen in 
Rechnungen, Lieferscheinen oder sonstigen Transportbegleitpapieren des Einzelhandels, die 
Klasse, unter der die Erzeugnisse jeweils geliefert, verkauft oder sonst in den Verkehr gebracht 
wordert sind, oder andere Angaben im Sinne des § 9 anzugeben sind; 

2. daß für bestimmte Erzeugnisse, für die Vorschriften im Sinne dieses 8undesgcsct:2es oder ent­
sprechende Vorschriften des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
erlassen sind, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren 
Kreis von Personen bestimmt sind, nicht ohne Angabe der Klasse geworben werden darf, sofern 
dabei l?rei'le °'ng~g<;.b-cn wctd<;.n, dk :-,\t'n tmroitteföl>t odct roi\tc\\n,r \Yüf 1;;',r,.c Gc'Ni.e.ht:.cm'nc',t 
oder Stückzahl beziehen; 

3. daß Börsen. Verwaltungen öffentlicher Märkte und ~onstige Stellen, soweit sie amtliche oCer 
für gesetzlich vorgesehene Zwecke bestimmte Preisnotierungen oder Preisfeststellungen vor­
nehmen, verpflichtet sind, ihre Notierungen oder Feststellungen auf die Klassen zu erstrecken 
oder, soweit Vorschriften im Sinne dieses Bundesgesetzes oder entsprechende Vorschriften des 



Rates oder der Kommission der Europ1ischen Gemeinschaften erlassen sind, ihren Notierun• 
gen oder Feststellungen die Klassen zugrunde .?:U legen haben." 

5. §3 Ab~-. 3 lautet: 

,,(3) Die Geltung der Verordnungen ist jedoch auch auf El'zeugnisse auszudehnen, die nach Abs. 
in Vl"rlrr,hr ivhr~"ht wP~t:1i:-n, w,:,1rn a:..;;:h J,;-11 Gnmdsiit:zc>n d,:,s b 2 Abs. 1 .;:,J,.,r nach VcrorJuungcn d;,,r 
Europtiischen Gemeinschaften im Sinne des § 1 Abs. 5 Z 2 die Einführung der Qualitätsnormen auch 
für diese Erzeugnisse erforderlich ist.'' 

6 § 3 Abs. 4 lawet: 

,,('+) Der Bundesminister tur Land- und rorstw1rtschaH kann durch aut Grund des~ 'l. erlassene 
Verordnung Vorschriften Uber die Nichtanwendung vou Qualitätsnomv:n, Handc!sklu~~en, Vcr-­
kaufs- oder Vermarktungsnormen erlassen, sowdt die Verordnungen der Europäischen Gemeinschd­
ten im Sinne des§ 1 Abs. 5 Z2 die Mitgliedstaaten unter bestimmten oder bestimmbaren Vornussetzun-
31,n hi„111 f'rm,khtie"'n 1mrl clic, in § 7 A h, 1 g<'n11nntr,n r.r11nrldt7f' n,l'hl i'Mß"ß"n~tPh<'n " 

7, § 9 Abs. 5 lauter: 

,,(5) Soweit begleitende oder ergänzende Vorschnften zu Verordnungen der Europäischen 
Gemeinschaften im Sinne des§ l'"Abs.5 Z2 erforderlich sind, hat der Bundcsminislcr für Land• und 
f'orsLwinschan ctun:l1 auf Grund des § 2 erlassene Verordnung 

1. nil.herc Bestimmungen Uber die Vergabe von betrieblichen Kennummern, wie für Erzeugerbe­
triebe oder Packstellen, zu erlassen, 

2. zur Kennzeichnung der Herkunft der Waren zulässige Ursprungsgebiete festzusetzen und 
3. Muster von zur Kennzciehnunc 7ll venve,ndenden Etiketten oder R:mderolen r1de.r ;1m1lir:hf' 

Zeichen für Etiketten oder Banderolen festzulegen.'' 

8, § 11 samt Überschrtfr lautet: 

„Qualitätskontrolle bei der Ein- und Ausfuhr 
§ 11. (1) Einfuhrkontrolle im Sinne die5es Bundesgesetzes ist die Überwachung der Einhaltung der 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der danach erlassenen Verordnungen sowie der Verordnun­
gen der Europäischen Gemeinschaften im Sinne des§ 1 Abs. 5 22 beim Verbringen von Nichtgemein­
scbaftswaren aus Gebieten, die nicht 7.Um Zollgebiet der Gemeinschaft gehören, in den Gdtungsbe• 
1ckli Ukscs Bu11Ucsgcst::lL1.::~. 

(2) Der Einfuhrkontrolle unterliegen Waren, soweit für sie Qualitätsnormen geiten und in Verord" 
nungen der Europäischen Gemeinschaften im Sinne des§ 1 Abs. 5 22 nicht anderes bestimmt ist, aus­
genommen Waren, für die gemäß di::n Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates 
vutJJ 28. Md.t1.1983 U!Jt:1 Uas gc111dn~d1ufllicht: Syrn:m Uer Zo!lb~freiungen, ABI. EG Nr.L 103 (Zoll­
befreiungsverordnung) und des Abschnittes E des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, BGBL Ne 659/ 
1994, Zollfreiheit gewährt wird, 

(3) In eim·r nach§ 2 erlassenen Verordnung kann, wenn dadurch die Emfuhrkontrolle beschleu­
Higl w-:1J1,;11 kd1rn, d11:;;t::u1Jm:t wt:1Ucu, tlaß aui.:h Wan:u, Jit; zur vurulJt!rgt!lwnden Verwendung 01.kr 
aktiven Veredelung gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr.2913/92 de;; Rates vom 
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, ABI. EG Nr. L 302 (Zollko­
dex) abgefertigt werden, der Einfuhrkontrolle unterliegen. 

(4) Au~[ulukuuliullc im Sium: tlicst:s Buutlcsgr:;scu.cs bc Ute UIJecwachung 1.kr Einlia!Lung tkr in 
Abs.1 genannten Bestimmungen beim Verbringen von Waren aus dem Geltungsbereich dieses Bun­
desgesetzes nach Drittländetrl. 

(5) Der Ausführkontrolle unterliegen Waren, soweit für sie Qualitätsnormen gelten und die Aus" 
fuh1kuutiu!le 

1. durch auf Grund des§ 2 erlassene Verordnung oder Veronlnungen der Europäischen Gemein-
schaften tm Sinne des§ 1 Abs. 5 Z2 angeordnet ist oder 

2. vom Inhaber des ausführenden Betriebes beantragt wird." 

9. § 72 AbJ.1 w1d 2 {aur~n 

„(l) Die Durchführung der Ein- und Ausfuhrkontrolle obliegt dem Bundesminister für Land- ur.d 
Forstwirtschaf1. 

(2) Zur Durchführung der Ein-• und Ausfuhrkontrolle hat sich der Bundesminister für Land- ucd 
Forstwirtschaft fachlich befähigter Organe im Sinne des Abs. 3 (Kontrollorgane) zu bedienen. Sie sind 
in der notwendigen Anzahl zu bestellen." 



10, § 12 Abs. 5 lautet: 

,,(.3) Die Ku11Lro!lurganc stnct Im Ranmcn des cncilten Auttrnges verptlichtet, d1e1erngcn Amt:;­
hand!ungen vorwnehmcn, die ihnen auf Grund dieses Bundesgesetzi::s, danach erlassener Verordnun­
gen oder Ve.rordnungcn der Europfüschcn Gemeim;chaftcn im Sinne des§ 1 Abs. 5 Z 2 übertragen sind. 
Soweit -;ie auf Grund dieser Bestimmungen Verfüg\mgen treffen, entscheiden sie als Organe des Bun• 
dcsministers H.lr Land- und For.~twlflschaft." 

11. § 12 Ahs. 6 und 7 werden aufgehoben; Abs. 8 erhiilt die Bezeichnung ,,(6)" 

12. § 13 samt Oberschnft lautet: 

„Einfuhrkontrolle 
§ 13. (1) Dit: Einfuhr von Waren, die den in § 11 Abs. ·1 genannten Bestimmungen nicht entspre­

chen. ist. soweit § 16 Abs. 5 zv.teiler Satz nicht anderes vorsieht, unzulassig. 

(2) Nähere fü:stinunungen über die Einfuhrkontrolle sind durch Verordnung im Sinne des§ 2 zu 
ta'rlat~~'.!-n. In~bc~ondere kann o.ngeordn,ot word,m, dufl 

1. die Zollbehörde oder der Anmelder irr. Sinne des Art. 4 Z 18 des Zollkodex das Einlangen der 
Waren, die der Einfuhrkontrol!e unterliegen, an der Grenze oder an dem Ort der Zollabf'ert:­
gung dem Kontrollorgan anzuze-igen hat, 

2. die Einfuhr nur ube1 bestimmte Zollstellen (Einführstellen) zulässig ist, 
J. d1c Kontro!le am Ort der zollamtlicher. Abfertigung oder, wenn sie mit Kontrollen auf Grund 

anderer gesetzlicher Bestimmungen an der Grenze verbunden werden kann, an dieser durch­
zufuhren ist." 

13. §§14 und 15 werden aufgehoben. 

14, § 16 Abs. 1 lautet: 

,.(1) Das Kontrollorgan ist ermächtigt, anläßlich der Einfuhr vor Abfertigung der Ware zum freien 
Verkehr durch die Zollbchdrde die Ware auf ihre Qualität zu untersuchen und in die Begleitpapiere 
Einsicht zu nehmen. Da1> Vnrlie:et:n f'in,-,:r Krintr·rillh,,~,·ho>inig1.ing ~tchl einer Nachprüfung dor W:1re 
nicht entgegen. Das Kontrollorgan ist ferner ermächtigt, die Packstueke in der erforderlichen Anzahl 
zu öffnen oder öffnen zu lassen und unentgeltlich Proben zur Kost zu entnehmen." 

15. § 16 Abs. 3 lautet: 

,,(J) Dei c111~t,mJ.,,1u~c1u E1gi::::lmü, llcr Kontrolle hat das Komrollorgan eine Kontrnllbeschem,gung 
auszustellen, in der bestätigt wird, daß die Einfuhr nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
zulassig ist Die Kontrollbescheinigung ist dem Anmelder auszufolgen. Sie ist eine für die beantragte 
Zollabfertigung erforderliche Unterlage gemäß Art. 62 Abs. 2 des Zollkodex und Art. 218 Abs. 1 
lit.d der Verordnun!,'. (EWG) Nr.2454/91 der Kommission vnm? lnli lQQ'~ mit T'li,r,:hführunacvor" 
schritten zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemein­
schaften, ABI. EG Nr. L 253 (Zollkodex-Durchführungsverordnung). Sie ist den Beförderungspapieren 
beizugeben." 

16. § 16 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Ist das Kontrollorgan der Auffassung, daß die Voraussetzungen für die Zulassung zur Einfuhr 
nicht gegeben sind, so hat es die beanstandeten Mängel dem Anmelder schriftlich anzuzeigen. !m Fall 
einer normgerechten Nachbesserung durch den Anmelder hat das Kontrollorgan gemäß Abs. 3 vorzu• 
gehen.'' 

17. § l 6 werden folgen.de. Abs. 5 und 6 angefügt: 

.,(5) Erfolgt keine normgerechte Nachbesserung, 1>0 hat das Kontrollorgan ein Beanstandungspro• 
tokoll unter Angabe, der von ihm beanstandeten Mängel auszustellen, aus dem hervorgeht, daß die 
\V:i.re nicht in Verkehr i;obrncbt werden do.rf. Die; I:infuhr bt rnll J,um 1.u1.ulJ~~c11, wcuu Uic Wäit::li 
einer anderen Verwendung zugeführt werden können und der Einfuhr zu dieser Verwendung nicht 
andere gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. 

(6) Soweit begleitende oder ergänzende Vorschriften zu Verordnungen im Sinne des§ 1 Abs. 5 Z2 
vdorderlkh ~incl, ist durch .auf Grund den § 2 erl,:w:wmc Vcrordnung tm:i:uordncn, daß 

1. im Falle einer Beanstandung die Ergebnisse der Kontrolle tiber den Zustand der Ware oder die 
festgestellten Mängel bestimmten Stellen des ausführenden Staates mitgeteilt werden und 

2. auf Wunsch dieser Stellen eine Überprüfung der Ware unter Beiziehung eines fachlichen 
Organs, das vom ausführenden Staat namhaft gemacht wird, stattfinden kann." 

18. § 17 wird aufgehoben. 



19- § 18 samt Uherschnfr lautet: 

„Ausfuhrkontrolle 

§ 18. (1) Die Ausfuhrkontrolle hat der Inhaber des ausfuhrcnden Betriebes zu beantragen. Der 
Antrag hat die für die Identifizierung der Ware und ordnungsgemäße Durchführung der Kontrolle 
f'rfnrrl,•rlirhr>n Ane::ihFn ~nwif' Ang,ihr>n 11hrr dr-n Or1 und dPn 7.,•ilnmm df'~ g1•phntr-n V,•r~_,md~ 

sowie die vorgesehrne Bestimmung zu enthalten. 

(2) Die Ausfuhrkontrolle hat entweder am Ort der Verpackung und Verladung oder auf der Ver· 
sandstufe zu erfolgen. 

lJ_l Uer Antragsteller hat dem Kontrollorgan 1ede zur Uurchlührung emer ordnungsgemäl.kn 
KuntroJk erforderliche Hilfe zu leisten oder für eine solche Hilfeleistung ~·orzusorgen. Das KonJro;J. 
organ ist auch berechtigt. Proben zur Kost unentgeltlich zu entnehmen. 

(4) Kommt der Antragsteller den Verpflichtungen gemliß Abs,3 mcht nach, gilt der Antrag als 
zurückgezogen. 

(5) Ergibt die Ausfuhrkonlrolle, daß die für die Ausfuhr bestimmten Waren den in§ 11 Abs. l 
genannten Bc~timmungen entsprechen, so hat das Kontrollorgan eine Kontrollbescheinigung (Aus, 
fuhrbescheinigung) auszustellen. Sie ist den Fr;;chtpapieren anzuschließen. 

(6) Ergibt die Kontrolle, daß die Ware nicht im Sinne des Abs. 5 entspricht, hat das Kontrollorgrn 
gem»ß § J 6 Abs. 4 und 5 vorzugehen.'· 

20. § 19 wird aufgehoben. 

21. §20 Abs.! lautet: 

,.(1) Für die Dun;hführung der Auifuhrkontrolle gemäß§ 11 Abs. 5 Z2 bat derjenige, der die 1\us• 
stdlung einer Kontrollbescheinigung beantragt, eine Kontrollgebüht zu entrichten. Die Verpflichtung 
zur Entrichtung einer Kontrollgebühr kann durch auf Grund des § 2 erlassene Verordnung auf die 
Durchfuhrung der Ausfuhrkontrol!e gemäß§ 11 Abs. 5 Z 1 sowie der Einfuhrkontrolle ausgedehnt wer­
den, soweit Rer:htsvan;chriftcn der Europäischen GemeinschaJlcn dem nicht cnt,q:egenstehe-n." 

22. § 21 Abs. 1 und 2 lataen: 

,,{_1) Sowdt nicht dk Dcstirnmuug;cu ilbc1 Ji,., Kont1vlh;. ,.k,1 LilP 1,mJ Ausfuh1 <11/✓,uw..:.uücu ~iml. 
sind für die 1Jberwacbung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, der danach erlas­
senen Verordnungen oder der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften im Sinne des § 1 
Abs. 5 Z Z die Be1.irksverwaltungsbehörden zuständig (Inlandskontrolle). 

(2) Die De,:;Ü J,..~v1,1 wJ.!tung~Ud101Uc11 lrn.lx::u ~idi l,ci Ut:1 Ül.,1:1 wadiullg fod1lid1 \Jcfäliigtt:J Pt:IMJ­
nen zu bedienen. Sie haben Vorsorge zu treffen, daß ihnen solche rnr Überwachung, insbesondere bei 
Erhebungen an Ort und Stelle, in hinreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen. Soweit 1m Bereich der 
Landu fachlich befähigte Organe bestehen, können diese für die Überwachung im betreffenden Bun­
desland hcrangezo,gen werden. Zur Überpr\Jfune der Kcnnzeichnu!lc nach Produktionsmethoden im 
Sinne de~ § 9 Abs. 3 können sich die Bezirk~vcrwaltungsbehörden n.uch fachlich bcfahigter f'crsonen 
privater Organisationen bedienen." 

23. In §21 Abs. 4 wird der Ausdruck „Das Bundesministerium" ersetzt durch „Der Bundesmini• 
sler" 

24. In§ 21 Abs, 5 wird der Ausdruck „da$ Bundesministerium" ersetzt durch „der Bunde~minister'' 

25. § 21 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

j6) Frgiht rlieJ KnntmllP, rl,:,f\ rlir. \V11rPtt rlPn in Ah~ 1 grn111111trn TI.P„timm1mgt>.tt nirht Pnt~prt', 

eben. hat das Kontrollorgan, unbeschadet § 26, die beanstandeten Mängel dem Verfügungsberechtig­
ten oder dessen Vertreter schriftlich anzuzeigen. Sorgt dieser daraufhin für keine normgerechte Nach·· 
besscrung, hat das Kontrollorgan ein Beanstandungsprotokol! auszustellen, aus dem hervorgeht, daß 
die Waren nicht in Verkehr gebracht werden dUrfen." 

26. Nach §21 wird folgender §2la samt Oberschrift eingefügt: 

„Zwtiindigkeit nach Gemeirucbaft.mu:ht 

§21a. (1) Zuständige Stelle oder Kontrollstelle im Sinne der in§ 1 Abs. 5 2.2 genannten Verord­
nungen der Europäischen Ueme1nschatten sind die Bei1rksvenvaltungsbehörden. soweit steh aus ande­
ren Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht anderes ergibt. 



(2) Zentrale Kontrollstelle oder Zentralstelle der Kootrolldienstc im Sinne der in § 1 Abs. 5 Z2 
gcno.nntcn Verordnungen der 8utnptfochen G.imll>inGchafüm (&t der Bund,;u;:miniuer fur Land und 
Forstwirtsdiaft. 

(3) Soweit in Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften im Sinne des§ 1 Abs. 5 Z 2 die 
Erstattung von Meldungen oder Berichten oder die Erteilung von Auskünften an Organe der Europill-
3chcn Gcmcin~ch11ftcn oder o.n Drittlundcr vorgc3chen sind, i5t d11fi.ir der Bunde~minfatcr für L11nd und 
Forstwirtschaft zuständig. Die in Abs, l genannten Behörden haben dem Bundesminister für Land• und 
Forstwirtschaft die hieflir erforderlichen Informationen und Auskünfte .zu erteilen sowie Daten zu 
übermitteln." 

„Besondere Untersuchungen 

§ 22a, Soweit die Kontrolle von Waren besondere Untersuchungen erfordert, hat der Bundesmini~ 
~tcr für Land- und Fo1stwirtschaft durch a.uf Grund des~ 2 erlassene Verordnunu: 

1. fachlich geeignete Stellen zur Durchführung der Untersuchungen und 
2. die anzuwendenden Untersuchungsverfahren 

festzulegen." 

28. In -~23 Abs. 4 erster Satr. wird der Au.tdruck .,das Bundesministerium" ersetzt durch ,.den Bun­
desminister". 

29. § 23 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

„Sie entfällt in den Fällen gemäß§ 16 Abs. 4 und 5 und§ 21 Abs. 6 oder, wenn sie den Betrag von 200S 
mcht Ubcrstetgt." 

30. In § 25a erhiilt Abs. 4 die Bezeichnung ,,(5)"; § 25 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Für die Überprüfung gemäß Abs.3 hat der Verfi.igungsberechtigte eine Kontrollgebühr zu 
entrichten, deren Höhe gemüß § 20 Ab:i. 2 fe~tzukge11 ist." 

31. §26 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Wer Waren entgegen 
l. §§ 2 bis 8 und der auf Grund dieser Bestimmungen enrnngcnen Verordnungen in Verkehr 

bringt, 
2. § 9 und einer auf Grwid dieser Bestimmung ergangenen Verordnung nicht, mangelhaft oder 

unrichtig gekennzeichnet in Verkehr bringt, 
3. § 1l Abs, 2 einführt oder 
4. § 11 AU~. 5 Z 1 uhm; Au~fuluUcM,ht:iui~uu!!, au~füh1t, 

begeht, sofern die Tat nk:ht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba, 
ren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 300000S zu 
bestrafen. 

(2) Einti uad1 Abs, 1 zu be:mafenf.ie Vernaltungsubenretung begeht wtiiv,m, wer 
1. als Betriebsinhaber den Be~timmungen des § 16 Abs. 2 oder des § 22 zuwiderhandelt, 
2. Aufzeichnungen gemäß § 9 Abs, 3 vierter Satz und § 9 Abs. 6 zweiter Satz nicht, mangelhaft 

oder unrichtig führt, 
3. als Inhaber eineR Schlachthetriehes entgegen & 25a und einer auf Ci-rund dieser Restimmunp; 

ergangenen Verordnung Klassifizierer nicht oder nicht rechtzeitig beizieht." 

32. in § 26 erhalten die Abs. 3 und 4 die Bezeichnung ,,(4)" und .,(.5)"; §26 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Eine nach Abs. l zu bestrafende Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer einer nach § 2 
oder§ 2a erlassenen Verordnung, soweit sie t:ir emcn bestunmten Tatbestand aut diese Stratbesttm­
mung verweist, zuwiderhandelt." 

33_ In §26 erhält Abs_ 5 die Bezeichnung ,,(6)''; in§ 26 Abs. 6 erster Satz wird der Ausdruck ,.Abs. 4" 
ersetzt durch „Abs. 5". 

34. In § 27 Abs.1 dritter Satz wird die Worrfolge .,des Bundesgesetzes vom 26. September 1923. 
BGB!. Nr. 531, gegen den unlauteren Wettbewerb" ersetzt durch „des Bundesgesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb, BGBL Nr. 448/1984, zuletzt. geändert durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr. 227/1993 und die Kundmachung BGB\. Nr. 422/1994". 

35. In §27 Abs. 2 erster Satz wird das Zitat,,§§ 32 bis 37" ersetzt durch,,§§ 32, 33 und 35 bi~ 37" 



36. §28 Z2 lautet: 

„2. hiruichtlieh der \.Ihrigen De3tirnmur-ig.:cn der Dunde3mini3ter für Lnnd und ForeJtwirtschaft itn 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz und dern 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten. jedoch hinsichtlich der §§ 11 Abs. 3, 13 
Abs.1 und 2, 2.0 und 25a Abs.4 auch mit dem Bundesminister für Finanzen." 

31. Die Anlaso laur,w 

„Anlage 

Lnndwirt:ichnftlichc Erzcugni:1:ic im Sinne dc3 § 1 ,\b:1, 2 :Jind die unter den folgenden KN Cod\0:1 
der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche, und statistische 
Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABLEG Nr. L256, angdilhrten Waren: 

KN-C:nde 

ex 0105 

0201 

0202 

0203 

0204 

Hausgeflugel (Hubner, Enten, Gänse, Truthühner und Pr:rl• 
hühner), leben0, mit einem Gtwicht von 18.5 g oder weniger 

F1eisGh von Rindom, frisch odor gekühlt 

Fleisch von Rindern, gefroren 

Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder gefroren 

Fleisch von Schafen oder Ziegi:n, frisch. gekühlt oder gefro­
ren 

0205 Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, 
frisch, gekühlt oder gefroren 

0207 Plci5~h und gcnicOb,;i.rc Sdilad1t11cbcnc.1.zcugni55C von Ilau~­
geflügel der Position 0105, frisch, gekuhlt oder gefroren 

ex 0407 

0409 

0601 10 

0603 10 

ex 0604 91 

0701 

0702 

0703 

0704 

0705 

Vogeleier in der Schale, fmch, haltbar gemacht oder 
gekocht, von Hausgeflügel 

Natürlicher Honig 

Bulbcn, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstök­
ke, ruhend 

Blumen und Blüten sowi.:i deren Knospen, getchnitten, zu 
Binde- oder Zierzwecken, frisch 

Blattwerk, Blätter. Zweige und andere Pflanzenteile, ohne 
Blüten und Blütenknospen, zu Binde- oder Zie12wecken, 
fri~l'h 

Kartoffeln, frisch oder gekühlt 

Tomaten, frisch oder gekühlt 

Soeisezwiebeln. Schalotten. Knoblauch, Porree und andere 
Gemüse der Allium-Arten. frisch oder gekühlt 

Kohl, Blumenkohl, Kohlrabi. Wirsingkohl und ahnliche 
genießbare Kohlarten dc.:.r Gattung Bras,;ica, frisch oder 
gekühlt 

Salate (Lactuca sativa) und Chicoree (Cichorium,Arten), 
frisch oder gekühlt 

0706 Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rliben, 
Schwarz,,vurzeln, Knollon:iellede, Rotticho und ähnlich;, 
genießbare Wurzeln, frisch oder gekühlt 

0707 Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt 

0708 Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt 

0709 Andere Gemüse, frisch oder gekühlt 



0713 

f1RO?. 

0803 

U8U4 LU lU 

0804 30 

0804 40 

0804 50 

0805 

Warenbezeichnung 

Trockene, ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zer• 
kleinert 

A nrlf'fl" <.:.r:h:ilr,nfrikhtr., fri(ch rirlN gNro!'knec aur:h rihne 
Schalen oder enthautet 

Bananen, einschließlich Mehlbananen, frisch oder getrock­
net 

Feigen, tnsch 

Ananas 

Avocadofrüchte 

Guaven, Mangofrüchte und Mangostanfrüchte 

Zitrusf'rtichte, fnsch o~r getrocknet 

0806 Weintrauben, frisch oder get:-ocknet 

0807 Melonen (einschließlich Wassermelonen) und Papaya­
Früchte, frisch 

0808 Äpfel, Birnen und Quitten, frisch 

0809 Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche (elnschlleßllch flrugnolen 
und Nektarinen), Pflaumen und Schlehen, frisch 

0810 Andere Früchte, frisch 

0813 50 30 Mkchwigen uu~schließlieh von Sehalcnfrüehten der Podtiö­
nen 0801 und 0802 

1212 10 10 Johannisbrot" 

Kl.-dil 

Vranittky 


